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Vorwort  

Das Angebot der ambulanten Soziotherapie wurde am 1. Januar 2000 als Leistung der gesetzlichen 

Krankenversicherung etabliert. Mit diesem Angebot sollte die Versorgung von Menschen mit schweren 

psychischen Störungen verbessert werden. Ziele der ambulanten Soziotherapie sind die selbstständige 

Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen durch die Versicherten sowie Vermeidung oder Verkürzung 

von Krankenhausbehandlung. 

Die Umsetzung der ambulanten Soziotherapie gestaltete sich zunächst schwierig, so dass im Jahr 2007 

eine Evaluation der Gründe für die Umsetzungsproblematik durch den Gemeinsamen Bundesaus-

schuss durchgeführt wurde. Ein Ergebnis dieser Evaluation war, dass ambulante Soziotherapie die Ver-

sorgung von Menschen mit schweren psychischen Störungen zwar verbessert, aber die Indikationen 

der Soziotherapie-Richtlinie nicht alle Menschen mit schweren psychischen Störungen, für die diese 

Leistung sinnvoll sei, erfasst. 

Ausgehend von den Ergebnissen dieser Evaluation wurde die Soziotherapie-Richtlinie neu gefasst. 

Hauptsächlich wurde das Spektrum der Diagnosen, bei denen ambulante Soziotherapie verordnet wer-

den kann, erweitert und präzisiert.  

Ausgeweitet wurde auch das Verordnungsrecht von ambulanter Soziotherapie. Aufgrund des Gesetzes 

zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsge-

setz) können seit Juni 2017 auch Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie 

Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen und -Psychotherapeuten, die an der vertragsärztli-

chen Versorgung teilnehmen, ambulante Soziotherapie verordnen. 

Die vorliegende Begutachtungsanleitung gewährleistet eine bundesweit einheitliche Begutachtung 

von Anträgen auf Leistungen der ambulanten Soziotherapie. Sie dient als Grundlage für die Begutach-

tung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung und für die Leistungsentscheidung der 

Krankenkassen.  

Allen, die an der Erarbeitung der Begutachtungsanleitung mitgewirkt haben, gilt unser herzlicher Dank. 

 

Berlin und Essen, Juli 2018 

 

 

 

Dr. Doris Pfeiffer 

Vorstandsvorsitzende GKV-Spitzenverband 

Dr. Peter Pick 

Geschäftsführer MDS 
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1 Einleitung 

Die vorliegende Begutachtungsanleitung (BGA, Richtlinie nach § 282 Abs. 2 Satz 3 SGB V) dient als 

verbindliche Grundlage für die Begutachtung durch die Medizinischen Dienste der Krankenversiche-

rung (MDK) und soll eine einheitliche Begutachtung sicherstellen sowie die Zusammenarbeit der Kran-

kenkassen mit den Medizinischen Diensten regeln. 

Der Gesetzgeber hat die ambulante Soziotherapie (§ 37a SGB V) als Leistung der gesetzlichen Kranken-

versicherung zur Verbesserung der ambulanten Versorgung schwer psychisch Kranker eingeführt.  

Die Voraussetzungen sowie Art und Umfang der Leistungen der ambulanten Soziotherapie sind in der 

Soziotherapie-Richtlinie gemäß § 92 SGB V (Anlage 1, S. 24 ff.) beschrieben, die in ihrer Neufassung am 

08.06.2017 in Kraft trat.  

Die Überarbeitung der Begutachtungsanleitung Ambulante Soziotherapie wurde notwendig, um den 

zwischenzeitlichen Änderungen der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 16.03.2017, 

in Kraft getreten am 08.06.2017, Rechnung zu tragen.  

 

Zur Erarbeitung dieser BGA wurden folgende Informationsquellen herangezogen: 

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung von Soziotherapie in der ver-

tragsärztlichen Versorgung (Soziotherapie-Richtlinie/ST-RL) in Kraft getreten am 08.06.2017. 

Rechtsprechung vom 20.04.2010 (AZ B 1/3 KR21/98 R) und vom 30.04.2009 (AZ S 18 KR 662/06).  

  



Begutachtungsanleitung ambulante Soziotherapie  – Stand: 14.08.2018, aktualisiert am 05.10.2020 

Seite 6 von 36 

2 Rechtliche und sozialmedizinisch inhaltliche Grundlagen der Einzelfall-

Beratung/ -Begutachtung 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen zur Begutachtung von Anträgen auf ambulante Soziotherapie 

Die gesetzliche Vorschrift zur Leistungsinanspruchnahme ambulanter Soziotherapie ist der § 37a 

SGB V. Hier sind die Voraussetzungen festgelegt, unter denen ein Anspruch auf ambulante Soziothe-

rapie besteht. Näheres ist in der „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchfüh-

rung von Soziotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung“ (Soziotherapie-Richtlinie, ST-RL) vom 

16.03.2017 (in Kraft getreten am 08.06.2017) geregelt.  

Die gesetzliche Vorschrift zur Leistungserbringung ist § 132b SGB V. Hierin ist geregelt, dass Kranken-

kassen oder deren Landesverbände mit geeigneten Personen und Institutionen Verträge über die Ver-

sorgung mit ambulanter Soziotherapie schließen können. 

Für die Begutachtung von Anträgen auf ambulante Soziotherapie sind darüber hinaus die gleichen 

rechtlichen Vorgaben des SGB V zu beachten, wie sie allgemein für die Prüfung des Leistungsanspruchs 

einer Versicherten durch den MDK maßgeblich sind:  

- § 1 SGB V Solidarität und Eigenverantwortung 

- § 2 SGB V Leistungen 

- § 12 SGB V Wirtschaftlichkeitsgebot 

- § 27 SGB V Krankenbehandlung 

- § 70 SGB V Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit 

- § 73 SGB V Vertragsärztliche Versorgung 

- § 92 SGB V Richtlinien der Bundesausschüsse 

- § 107 SGB V Beziehungen zu Krankenhäusern und anderen Einrichtungen 

- § 135a SGB V Verpflichtung zur Qualitätssicherung 

- § 275 SGB V Begutachtung und Beratung 

- § 276 SGB V Zusammenarbeit 

- § 277 SGB V Mitteilungspflichten 

- Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten §§ 630a BGB ff (Patien-

tenrechtegesetz) 
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Außerdem müssen in Abgrenzung zu ambulanter Soziotherapie folgende rechtliche Vorgaben beachtet 

werden: 

- § 32 SGB V Heilmittel 

- § 37 SGB V Häusliche Krankenpflege 

- § 39 SGB V Krankenhausbehandlung 

- § 40 SGB V Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 

- § 115d SGB V stationsäquivalente psychiatrische Behandlung 

- § 118 SGB V Psychiatrische Institutsambulanzen 

- Rahmenvertrag über ein Entlassmanagement beim Übergang in die Versorgung nach Kranken-

hausbehandlung nach § 39 Abs. 1a S. 9 SGB V 

 

2.1.2 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung von Soziotherapie in der 

vertragsärztlichen Versorgung  

In der Soziotherapie-Richtlinie (Anlage 1, S. 24 ff.) wird ambulante Soziotherapie hinsichtlich der 

Grundlagen und Ziele, der Indikationen und Therapiefähigkeit, des Leistungsinhalts, der Verordnung 

und des Leistungsumfangs, der Vorbereitung, Planung und Erfolgskontrolle der ambulanten Soziothe-

rapie, der Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den soziotherapeutischen Leistungserbringerin-

nen  sowie der Genehmigung von ambulanter Soziotherapie umfassend definiert.  

Darüber hinaus ist in der ST-RL festgelegt, bei welchen psychischen Erkrankungen ambulante Sozio-

therapie erforderlich ist und welche Anforderungen an die Therapiefähigkeit der Versicherten gestellt 

werden, damit die Therapieziele erreicht werden können. 

Die ST-RL gilt auch für Ärztinnen/Psychologische Psychotherapeutinnen im Krankenhaus und in Reha-

bilitationseinrichtungen, welche ambulante Soziotherapie für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen 

nach Entlassung verordnen können.  

Eine Verordnung von ambulanter Soziotherapie kommt für Versicherte in Betracht, bei denen eine 

schwere psychische Störung zu Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) geführt hat 

und die deswegen nicht in der Lage sind, ärztliche/psychotherapeutische Leistungen oder ärztlich/psy-

chotherapeutisch verordnete Leistungen selbständig in Anspruch zu nehmen. 

 

Ambulante Soziotherapie kann verordnet werden, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden, 

verkürzt oder ersetzt werden kann oder wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist. Ambulante 

Soziotherapie kommt auch in Betracht, wenn bisher kein stationärer Aufenthalt stattgefunden hat. 

Bei der Verkürzung stationärer Behandlung kommt dem Krankenhaus eine wichtige Rolle zu. Infor-

miert ein Krankenhaus die Vertragsärztin/Vertragspsychotherapeutin über die Möglichkeit, eine Ver-

sicherte vorzeitig zu entlassen, hat die Vertragsärztin/Vertragspsychotherapeutin ggf. unter Hinzuzie-

hung einer soziotherapeutischen Leistungserbringerin zu prüfen, ob die Voraussetzungen der ambu-

lanten Soziotherapie erfüllt sind. 
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Ambulante Soziotherapie ist eine koordinierende und begleitende Unterstützung und Handlungsanlei-

tung für schwer psychisch Kranke. Die Koordination umfasst die Kontaktaufnahme zu anderen Leis-

tungserbringerinnen ärztlich/psychotherapeutisch verordneter Leistungen und die terminliche Ab-

stimmung aller Behandlungsmaßnahmen sowie ggf. die Begleitung der Versicherten zu einzelnen Leis-

tungserbringerinnen. Die ambulante Soziotherapie findet hauptsächlich im häuslichen und sozialen 

Umfeld der Versicherten statt. Die soziotherapeutische Leistungserbringerin analysiert die häusliche 

und soziale Situation, wobei sie Familienangehörige und Freundinnen/Bekannte mit einbeziehen kann. 

Um die Therapieziele zu erreichen, kann es sinnvoll sein, die Versicherte an komplementäre Dienste 

heranzuführen. Dieses Heranführen geschieht im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes 

oder vergleichbarer Strukturen mit dem Ziel, die Versicherte zur selbständigen Inanspruchnahme ärzt-

licher oder psychotherapeutischer und ärztlich oder psychotherapeutisch verordneter Maßnahmen zu 

motivieren und zu befähigen. 

Darüber hinaus soll durch ambulante Soziotherapie den Betroffenen eine bessere Krankheitswahrneh-

mung und -einsicht ermöglicht werden, so dass ärztliche/psychotherapeutische Leistungen oder ärzt-

lich/psychotherapeutisch verordnete Leistungen (wieder) in Anspruch genommen werden können.  

Durch ambulante Soziotherapie sollen darüber hinaus die Eigeninitiative, die soziale Kontaktfähigkeit 

und die soziale Kompetenz der Versicherten gefördert werden.  

Vor Beginn einer ambulanten Soziotherapie wird zwischen Ärztin/Psychologischer Psychotherapeutin, 

soziotherapeutischer Leistungserbringerin und Versicherter der soziotherapeutische Betreuungsplan 

abgestimmt, in dem Therapieziele und Maßnahmen zu deren Erreichung festgehalten werden. Die so-

ziotherapeutische Leistungserbringerin koordiniert die im soziotherapeutischen Betreuungsplan fest-

gelegten erforderlichen soziotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen durch aktive Hilfe und Anlei-

tung zur Selbsthilfe. Ziel ist dabei immer, dass die Versicherte befähigt wird, alle erforderlichen ver-

ordneten Maßnahmen selbständig und eigenverantwortlich in Anspruch zu nehmen. Für dieses Ziel 

kann unterstützend auch die Familie, Freundinnen und/oder der Bekanntenkreis der Versicherten her-

angezogen werden.  

Konkret bedeutet dies, dass die soziotherapeutische Leistungserbringerin in Abhängigkeit von den spe-

zifischen Bedürfnissen der Versicherten beispielsweise Übungen zur Verbesserung der Motivation, Be-

lastbarkeit und Ausdauer durchführt. Darüber hinaus können Übungen zur besseren Tagesstrukturie-

rung, Hilfestellungen zur Lösung von Konflikten, Übungen zur Vermeidung von Konflikten, Übungen 

zur Verhaltensänderung, Anleitung zur besseren Krankheitswahrnehmung (z. B. Erkennen von Früh-

warnzeichen, Vermeidung von Stressoren) zur Anwendung kommen. Auch Hilfe in Krisensituationen 

(z. B. Umgang mit häuslichen und sozialen Problemen zur Vermeidung einer Verschlimmerung) gehört 

zum Leistungsinhalt von ambulanter Soziotherapie. 

Fortlaufend werden in der soziotherapeutischen Dokumentation Ort, Dauer und Inhalt der durchge-

führten Maßnahmen sowie die Entwicklung der Versicherten festgehalten. Die Leistungserbringerin 

berichtet der verordnenden Ärztin/Psychologischen Psychotherapeutin über den Stand der Behand-

lung, bei gravierender Befundänderung umgehend. Die soziotherapeutische Dokumentation ist für die 

Qualitätssicherung unerlässlich. Sie sollte zur Begutachtung einer Folgeverordnung grundsätzlich dem 

MDK vorgelegt werden. Wenn im Rahmen einer Folgeverordnung von ambulanter Soziotherapie eine 

MDK-Begutachtung erfolgen soll, sollten die Kostenträger die soziotherapeutische Leistungserbringe-

rin auffordern, umgehend die soziotherapeutische Dokumentation dem zuständigen MDK zuzusen-

den. 
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Bezüglich des Leistungsumfanges regelt die Soziotherapie-Richtlinie, dass bis zu 120 Zeitstunden je 

Krankheitsfall in einem Zeitraum von höchstens drei Jahren erbracht werden können. Eine Soziothera-

pieeinheit umfasst 60 Minuten. Eine Verordnung kann maximal für 30 Therapieeinheiten erfolgen. Am-

bulante Soziotherapie kann bei Bedarf auch in kürzere Therapieeinheiten aufgeteilt werden, dies ist 

entsprechend zu dokumentieren. Die Richtlinie regelt weiter, dass ambulante Soziotherapie im Regel-

fall als Einzelmaßnahme erbracht wird, aber in begründeten Fällen auch in der Gruppe mit maximal 

zwölf Teilnehmerinnen stattfinden kann. Die Begründung und die diesbezügliche Absprache mit der 

verordnenden Ärztin/Psychologischen Psychotherapeutin sind in der soziotherapeutischen Dokumen-

tation festzuhalten. Eine soziotherapeutische Einheit in der Gruppe umfasst 90 Minuten - das Gesamt-

kontingent von 120 Stunden darf auch bei einer Gruppenbehandlung nicht überschritten werden.  

Vor der ersten Verordnung können bis zu fünf Probestunden zur Abklärung der Therapiefähigkeit und 

zur Erstellung des soziotherapeutischen Behandlungsplans verordnet werden. Dies ist maximal zwei-

mal im Jahr möglich.  

Für die Begutachtung ist hierbei zu berücksichtigen, dass die verordnende Vertragsärztin/Vertragspsy-

chotherapeutin sich über den Erfolg der verordneten ambulanten Soziotherapie zu vergewissern hat. 

Die ambulante Soziotherapie muss beendet werden, wenn 

- sich herausstellt, dass die Therapieziele nicht erreicht werden können oder  

- die Therapieziele vorzeitig erreicht werden.  

In beiden Fällen ist der Krankenkasse das Therapieende durch die Vertragsärztin/Vertragspsychothe-

rapeutin unverzüglich unter Angabe von Gründen mitzuteilen. 

 

Die Definition der ambulanten Soziotherapie orientiert sich an den Anforderungen der o. g. gesetzli-

chen Bestimmungen und grenzt sich dadurch zu ähnlichen Begrifflichkeiten und deren Inhalt in sozial-

wissenschaftlichen und medizinisch-psychiatrischen Bereichen ab.  

Ambulante Soziotherapie ist nicht Sozialtherapie (Arbeitstherapie, Milieutherapie, Sozialarbeit). Sie 

dient nicht dazu, sozialtherapeutische Maßnahmen (z. B. Teestube, Berufsberatung, Kinobesuch, Be-

gleitung zum Stadtbummel etc.) durchzuführen.  

 

2.1.3 Rechtsprechung zur ambulanten Soziotherapie 

Die Recherche in der Datenbank dejure am 08.08.2016 sowie am 01.11.2017 ergab, dass bezüglich der 

ambulanten Soziotherapie ein Gerichtsurteil des Bundessozialgerichtes zum Leistungsumfang der am-

bulanten Soziotherapie und ein Urteil des Sozialgerichtes Dresden zur Indikation von ambulanter Sozi-

otherapie existieren. 

Urteil des Bundessozialgerichtes 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG) vom 

20.04.2010 (AZ B 1/3 KR 21/08 R). Hier hatte das BSG das Urteil des Landessozialgerichtes Baden-

Württemberg vom 16.09.2008 bestätigt (AZ L 11 KR 1171/08).  
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Im vorliegenden Fall ging es um die Leistungsgewährung von ambulanter Soziotherapie über einen 

Zeitraum von drei Jahren hinaus. Das BSG stellte klar, dass Versicherte zwar innerhalb von drei Jahren 

je Krankheitsfall höchstens 120 Stunden ambulante Soziotherapie in Anspruch nehmen dürfen, dass 

sie aber bei einer über drei Jahre hinaus andauernden psychischen Störung erneut ambulante Sozio-

therapie in Anspruch nehmen können, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind.  

Die gesetzliche Beschränkung auf einen Zeitraum von drei Jahren je Krankheitsfall bedeute, dass an-

schließend ein neuer Dreijahreszeitraum beginne, in dem auch bei andauernder Erkrankung erneut 

ambulante Soziotherapie gewährt werden dürfe. 

 

Urteil des Sozialgerichtes 

In diesem Urteil des Sozialgerichtes (SG) Dresden vom 30.04.2009 (AZ S 18 KR 662/06) wurde klarge-

stellt, dass eine Befähigung zur Alltagsbewältigung und zur sozialen Eingliederung nicht Gegenstand 

der ambulanten Soziotherapie ist. Im vorliegenden Fall wurde ambulante Soziotherapie beantragt, weil 

ein Versicherter die mit dem Umzug in eine Außenwohngruppe einhergehende Verringerung des Be-

treuungsschlüssels mit ambulanter Soziotherapie zu kompensieren versuchte. 

Das SG führte in seinem Urteil aus, dass ambulante Soziotherapie im Sinne des § 37a SGB V keine 

Krankenbehandlung sei. Ambulante Soziotherapie sei eine die ambulante Krankenbehandlung flankie-

rende Leistung, die Versicherte erst in die Lage versetzen soll, die ärztlichen/psychotherapeutischen 

oder ärztlich/psychotherapeutisch verordneten Leistungen in Anspruch zu nehmen. Sie diene nicht 

dem Ausgleich von Betreuungsdefiziten im Rahmen der Eingliederungshilfeleistungen. Sie sei abzu-

grenzen gegenüber psychosozialen Hilfen einschließlich des Trainings lebenspraktischer Fähigkeiten, 

der ambulanten psychiatrischen Krankenpflege sowie Verhaltenstherapie im Rahmen der vertragspsy-

chotherapeutischen Versorgung. 

Auch wenn ambulante Soziotherapie im Einzelfall Elemente der oben genannten Versorgungsformen 

beinhalten könne, sei sie nur dann indiziert, wenn psychisch Kranke, die ohne vorübergehende Unter-

stützung zur selbständigen Wahrnehmung der ambulanten Krankenbehandlung nicht in der Lage wä-

ren, durch ambulante Soziotherapie dazu befähigt würden. 

 

 

2.2 Wichtige sozialmedizinische Aspekte zum Begutachtungsanlass 

2.2.1 Indikationsstellung 

Die Indikationsstellung zur ambulanten Soziotherapie besteht aus einem mehrstufigen Verfahren. Am-

bulante Soziotherapie kann danach verordnet werden, wenn  

- bestimmte Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) vorliegen,  

- der Wert im Global Assessment of Functioning (GAF/GAF-Skala) ≤ 50 ist (in definierten Einzel-

fällen ≤ 40),  
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- die Diagnose entsprechend ICD-10 zu dem in der Soziotherapie-Richtlinie genannten Diagno-

sen-Katalog gehört (Ausnahmen entsprechend § 2 Abs. 5 der ST-RL),  

- individuelle Therapieziele erreicht werden können und  

- eine Therapiefähigkeit gegeben ist. 

Für die Leistungsgewährung müssen alle vorgenannten Indikationskriterien erfüllt werden. Detaillierte 

Beschreibungen zu den oben genannten Punkten finden sich jeweils in der Legende zum entsprechen-

den Arbeits- oder Bewertungsschritt (Kapitel 2.3.1). 

 

2.2.2 Weitere Behandlungsformen für Versicherte mit psychischen Störungen  

Bei der Begutachtung von ambulanter Soziotherapie sind weitere vertragsrechtliche Leistungen zu be-

achten, die bei Versicherten mit schweren psychischen Störungen in Frage kommen könnten, aber 

überwiegend nicht gleichzeitig mit ambulanter Soziotherapie in Anspruch genommen werden dürfen. 

Hierzu zählen die Behandlung in einer psychiatrischen Institutsambulanz, Krankenhausbehandlung so-

wie ambulante oder stationäre Rehabilitationsmaßnahmen, (psychiatrische) häusliche Krankenpflege, 

Ergotherapie sowie ambulante Psychotherapie. 

Wenn diese Leistungen ärztlich/psychotherapeutisch verordnet wurden, aber aufgrund der Einschrän-

kungen durch die psychische Erkrankung nicht durch die Versicherte wahrgenommen werden können, 

kann zur Motivation und Befähigung zu ihrer Inanspruchnahme zeitlich begrenzt eine ambulante Sozi-

otherapie verordnet werden. Werden die Leistungen jedoch durch die Versicherte bereits selbständig 

in Anspruch genommen, ist ambulante Soziotherapie nicht (mehr) erforderlich. 

 

Behandlung in psychiatrischen Institutsambulanzen (§ 118 Abs. 2 SGB V) 

Die gleichzeitige Verordnung ambulanter Soziotherapie und Inanspruchnahme der Komplexleistung 

der Institutsambulanz schließen sich laut der Vereinbarung zu Psychiatrischen Institutsambulanzen ge-

mäß § 118 Abs. 2 SGB V vom 30.04.2010 (PIA-Vereinbarung) gegenseitig aus.  

Die Leistungen der psychiatrischen Institutsambulanz werden als komplexes therapeutisches  Angebot 

durch ein interdisziplinäres Therapeutenteam erbracht.  

Sie sind durch eine (im Vergleich zur ambulanten Behandlung durch niedergelassene Fachärztinnen) 

höhere Therapiedichte gekennzeichnet. Leistungen der Anleitung und der Koordination, wie sie die 

ambulante Soziotherapie vorsieht, sind auch im komplexen Therapieangebot der psychiatrischen In-

stitutsambulanzen enthalten. Dabei wird die Institutsambulanz auch aufsuchend tätig, wenn die Ver-

sicherte krankheitsbedingt das komplexe Angebot der Institutsambulanz nicht selbständig in Anspruch 

nehmen kann.  

 

Stationäre psychiatrische Krankenhausbehandlung (§ 39 SGB V) und ambulante/stationäre Rehabi-

litationsbehandlung (§ 40 SGB V)  
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Ambulante Soziotherapie (§ 37a SGB V) als zusätzliche Leistung während einer Krankenhausbehand-

lung oder einer Rehabilitation ist ausgeschlossen. 

Befindet sich eine Versicherte in stationärer, stationsäquivalenter oder teilstationärer psychiatrischer 

Krankenhausbehandlung bzw. in ambulanter oder stationärer Rehabilitation, sind alle Leistungen (ein-

schließlich soziotherapeutischer Angebote) vom Krankenhaus bzw. der Rehabilitationseinrichtung zu 

erbringen.  

Sollte die Versicherte wegen eines stark verminderten Antriebs und wegen fehlenden Zugangs zur ei-

genen Krankheitssymptomatik die tagesklinische Behandlungsmaßnahme nicht mehr selbständig in 

Anspruch nehmen, so sind motivierende und anleitende Maßnahmen von den Klinikmitarbeitern 

selbst zu erbringen.  

Bei Zuständen hochakuter, schwerer Erkrankungen oder sehr schwerer Beeinträchtigungen (z. B. GAF-

Skalenwert von weniger als 20 Punkten) ist davon auszugehen, dass eine ambulante Soziotherapie 

nicht ausreichend und zielführend ist. Stattdessen können dann andere Maßnahmen (z. B. Kranken-

hausbehandlung, umfassend betreute Wohnformen) empfohlen werden.  

 

 

Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V) 

Im Falle der häuslichen Krankenpflege ist eine parallele Gewährung wegen inhaltlich gleicher Leistun-

gen ausgeschlossen.  

Leistungen der häuslichen Krankenpflege sind dann verordnungsfähig, wenn die Versicherte wegen 

einer Krankheit der ärztlichen Behandlung bedarf und die häusliche Krankenpflege Bestandteil des 

ärztlichen Behandlungsplanes ist. Häusliche Krankenpflege ist somit eine Unterstützung der ärztlichen 

Behandlung mit dem Ziel, der Versicherten das Verbleiben oder die möglichst frühzeitige Rückkehr in 

ihren häuslichen Bereich zu erlauben (Krankenhausvermeidungspflege) oder ambulante ärztliche Be-

handlung zu ermöglichen und deren Ergebnis zu sichern (Sicherungspflege). Behandlungspflege im 

Rahmen somatischer Erkrankungen ist genehmigungsfähig. 

 

Nach § 4 Abs. 8 Satz 2 und 3 ST-RL ist die Verordnung der Leistung der psychiatrischen häuslichen 

Krankenpflege (pHKP) neben ambulanter Soziotherapie nur dann möglich, wenn sich beide Leistungen 

aufgrund ihrer spezifischen Zielsetzungen ergänzen. Im soziotherapeutischen Behandlungsplan und 

auch im Behandlungsplan der pHKP müssen die Notwendigkeit, Dauer und Abgrenzung beider Leistun-

gen deutlich gemacht werden. 

 

Ergotherapie  

Die Ergotherapie dient bei Versicherten mit schwerer psychischer Störung der Wiederherstellung, Ent-

wicklung, Verbesserung, Erhaltung oder Kompensation der krankheitsbedingt gestörten psychischen 

und kognitiven Funktionen und Fähigkeiten. Der Schwerpunkt der Ergotherapie liegt in konzentrati-

onsfördernden, strukturierenden, übenden, beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen Maßnah-

men. 

Im Gegensatz dazu zielt die ambulante Soziotherapie unmittelbar auf die Motivation und Befähigung 
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zur Inanspruchnahme und auf das Hinführen zu ärztlichen/psychotherapeutischen und ärztlich/psy-

chotherapeutisch verordneten Leistungen ab.  

Ambulante Soziotherapie ist nicht erforderlich, wenn die ärztlichen/psychotherapeutischen und die 

ärztlich/psychotherapeutisch verordneten Leistungen – hierzu zählen ergotherapeutische Maßnah-

men – selbständig in Anspruch genommen werden können. 

 

 

Ambulante Psychotherapie (nach Psychotherapie-Richtlinie)  

Ist eine Versicherte ausreichend motiviert und belastbar, um eine ambulante Psychotherapie eigen-

ständig in Anspruch nehmen zu können, ist keine Indikation zur Verordnung von Soziotherapie gege-

ben.   

 

2.3 Kriterien und Maßstäbe zur Begutachtung 

2.3.1 Arbeits- und Bewertungsschritte 

 

Flowchart zu den Arbeits- und Bewertungsschritten s. folgende Seite. 
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ja 

10) Wurden im aktuellen Dreijahreszeitraum maximal 30 und 

insgesamt weniger als 120 Stunden verordnet? 

9) Ergebnis: Hinweis auf andere 

Maßnahmen (z. B. stationäre Auf-

nahme). 

12) Ergebnis: Befürwortung der 

(Weiterführung der) Soziotherapie 

4) Ergebnis: keine Indikation für 

ambulante Soziotherapie; Angabe 

einer kurzen Begründung. 

14) Ergebnis: keine Indikation für 

ambulante Soziotherapie; Angabe 

einer kurzen Begründung. 

11) Ergebnis: Hinweis auf Über-

schreitung des Stundenkontingen-

tes. Hinweis auf Beginn eines neuen 

Dreijahreszeitraumes. Hinweis auf 

alternative Behandlungs-möglich-

keiten. 

13) Besteht ein GAF-Wert von ≤ 40? 

 

17) Weiter mit Schritt 8)  

Begutachtungsauftrag zur Verordnung ambulanter Soziotherapie nach § 37a SGB V 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

  nein  

nein 

nein 

  nein  

nein 

nein 

1) Liegen alle für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen 

vollständig vor (Verordnung, soziotherapeutischer Betreu-un-

gsplan, bei Folgeverordnung soziotherapeutische Doku-menta-

tion, ggf. Befundberichte, Therapieberichte)?  

3) Besteht eine relevante Beeinträchtigung der Aktivitäten?  

6) Liegt eine Diagnose nach § 2 Abs. 4 ST-RL vor? 7) Weiter mit Schritt 13). 

.nächste Seite 

8) Sind eine ausreichende Belastbarkeit, Motivation und Kom-

munikationsfähigkeit sowie realistische Nah- und Fern- 

ziele aus dem Betreuungsplan ersichtlich? 

ja 

ja 

ja 

15) Liegt eine Diagnose aus dem Bereich F00 bis F99 der ICD-

10 vor?  

5) Besteht ein GAF-Wert von ≤ 50? 

nein 

nein 

nein 

2) Fehlende Unterlagen/Angaben 

benennen und ggf. anfordern. 

16) Besteht eine besondere Erforderlichkeit für ambulante So-

ziotherapie? 
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Legende 

Legende zu 1): Liegen alle für die Beurteilung erforderlichen Unterlagen vollständig vor? 

Jede Verordnung ambulanter Soziotherapie bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Kranken-

kasse (mit Ausnahme einer Verordnung von bis zu fünf Stunden zur Überprüfung der Indikation durch 

jede Vertragsärztin/Psychologische Psychotherapeutin gemäß der ST-RL).  

Folgende Unterlagen sind für die Begutachtung erforderlich: 

- Verordnung ambulante Soziotherapie gem. § 37a SGB V (Anlage 2, S. 33)  

- Soziotherapeutischer Betreuungsplan gem. § 37a SGB V (Anlage 3, S. 34). Werden Probestun-

den verordnet, ist der soziotherapeutische Betreuungsplan mit der ggf. folgenden Verordnung 

einzureichen. 

- Bei Folgeverordnungen die soziotherapeutische Dokumentation 

- Ggf. Befundberichte, Therapieberichte, weitere ärztliche Unterlagen 

 

Verordnung:  

Die Verordnung muss vollständig ausgefüllt sein:  

- Art und Ausprägung der Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen)  

- Schweregrad der psychischen Störung laut GAF (siehe Anlage 4, S. 35 f.)  

- Diagnose aus dem Kapitel F der ICD-10 

- Ggfs. Art und Ausprägung der Komorbidität(en) 

- persönliche Daten der Versicherten (Angaben zur nächsten Angehörigen, gesetzliche Betreu-

ung, Wohnform)  

- Angaben über die voraussichtliche Anzahl an Stunden (Therapieeinheiten) 

- voraussichtliche Dauer der ambulanten Soziotherapie  

- ggf., bei Folgeverordnungen, die Anzahl der bereits durchgeführten Stunden (im Vordruck als 

„Leistungen“ bezeichnet) 

- Angaben zur Prognose  

- Feststellung, ob und Begründung, dass Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wer-

den kann oder nicht durchführbar ist 

 

 Verordnet werden dürfen jeweils immer nur so viele Stunden, wie zur Erreichung der Therapieziele 

(siehe soziotherapeutischer Betreuungsplan) oder bis zur Feststellung, dass diese nicht erreichbar sind, 

erforderlich scheinen – maximal aber jeweils 30, innerhalb eines Dreijahreszeitraumes insgesamt 120 

Stunden (Therapieeinheiten). 
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 Die Prognose muss sich auf die Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) beziehen. 

Folgeverordnungen müssen konkrete Hinweise auf bereits erreichte (Teil-)Ziele enthalten.  

 

 

Soziotherapeutischer Betreuungsplan:  

Der soziotherapeutische Betreuungsplan (Anlage 3, S. 34) wird von der soziotherapeutischen Leis-

tungserbringerin erstellt und ist das Ergebnis eines Abstimmungsprozesses zwischen der verordnen-

den Ärztin/Psychologische Psychotherapeutin, der soziotherapeutischen Leistungserbringerin und der 

Versicherten. Dem soziotherapeutischen Betreuungsplan muss zu entnehmen sein, welche konkreten 

Maßnahmen geplant sind. Es ist dann durch die Gutachterin zu prüfen, ob diese Maßnahmen dem 

Inhalt einer ambulanten Soziotherapie nach § 37a SGB V entsprechen und ob sie nachvollziehbar und 

zielführend erscheinen.  

Auf dem Vordruck zum soziotherapeutischen Betreuungsplan sollen die Therapieziele schriftlich nie-

dergelegt werden (Nah- und Fernziele). Ebenfalls sind im soziotherapeutischen Betreuungsplan die in-

dividuell verordneten und empfohlenen Maßnahmen zu benennen, die durch die soziotherapeutische 

Leistungserbringerin zu koordinieren sind. Hierunter fallen nur Leistungen der GKV, wie z. B. psychiat-

rische Sprechstunde, andere ärztliche Behandlungen (z. B. Zahnärztin etc.), Ergotherapie, Krankengym-

nastik. Sozialtherapeutische (Teestube, Berufsberater, Kinobesuch o. ä.) oder rehabilitationsvorberei-

tende Maßnahmen sind keine Maßnahmen einer ambulanten Soziotherapie.  

Im Feld „Durchführung der soziotherapeutischen Maßnahmen“ sind nicht die ärztlich/psychotherapeu-

tisch empfohlenen verordneten Leistungen, sondern die soziotherapeutischen Maßnahmen einzutra-

gen. Die Ausführungen auf dem Vordruck zum soziotherapeutischen Betreuungsplan sind nicht isoliert 

zu betrachten, sondern im Zusammenhang mit den in der Richtlinie definierten Inhalten und den ggf. 

bisherigen Verordnungen. 

Der soziotherapeutische Betreuungsplan muss von der soziotherapeutischen Leistungserbringerin und 

der Versicherten unterschrieben sein. Fehlt letztere Unterschrift, muss dies schriftlich von der Verord-

nerin begründet sein (z. B. bei gesetzlicher Betreuung). 

 

Soziotherapeutische Dokumentation: Bei Folgeverordnungen ist die soziotherapeutische Dokumen-

tation vorzulegen. In dieser sind fortlaufend durch die soziotherapeutische Leistungserbringerin Ort, 

Dauer und Inhalt der Arbeit mit und für die Versicherte und deren Entwicklung festgehalten. Leistungs-

erbringerin, verordnende Ärztin/Psychologische Psychotherapeutin und Versicherte müssen sich re-

gelmäßig abstimmen (mindestens jeden zweiten Monat, obligat vor und nach den fünf Probestunden, 

sowie vor jeder Folgeverordnung vgl. § 8 ST-RL), um die soziotherapeutischen Leistungen unter Be-

rücksichtigung des Therapieverlaufs hinsichtlich der Therapieziele anzupassen. Die gemeinsamen Ter-

mine müssen aus der soziotherapeutischen Dokumentation hervorgehen und ein Besprechungsergeb-

nis muss angegeben sein. 
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Legende zu 3): Besteht eine relevante Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähigkeitsstörung)? 

Ausschlaggebend für die Notwendigkeit der Verordnung von ambulanter Soziotherapie ist eine be-

deutsame Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähigkeitsstörung) durch eine psychische Störung, die 

dazu führt, dass ärztliche/psychotherapeutische oder ärztlich/psychotherapeutisch verordnete Leis-

tungen nicht mehr selbständig in Anspruch genommen werden (können). Ambulante Soziotherapie 

soll Beeinträchtigungen, die wegen schwerer psychischer Störungen bestehen, ausgleichen. Diese Be-

einträchtigungen des Funktionsniveaus und der Aktivitäten müssen sich in mindestens einem der fol-

genden Bereiche widerspiegeln (§ 2 Abs. 2 ST-RL): 

 

- Beeinträchtigung durch Störungen des Antriebs, der Ausdauer und der Belastbarkeit, durch 

Unfähigkeit zu strukturieren, durch Einschränkungen des planerischen Denkens und Han-

delns sowie des Realitätsbezuges 

- Störungen im Verhalten mit Einschränkungen der Kontaktfähigkeit und fehlender Konfliktlö-

sungsfähigkeit  

- Einbußen im Sinne von Störungen der kognitiven Fähigkeiten wie Konzentration und Merkfä-

higkeit, der Lernleistungen sowie des problemlösenden Denkens 

- störungsbedingt unzureichender Zugang zur eigenen Symptomatik und zum Erkennen von 

Konfliktsituationen und Krisen 

 

 

Legende zu 5): Besteht ein GAF-Wert von ≤ 50? 

Die GAF-Skala ist ein diagnostisches Fremdbeurteilungsverfahren zur Einschätzung des allgemeinen 

Funktionsniveaus bezüglich psychischer, sozialer oder beruflicher Bereiche einer Person. Das Funkti-

onsniveau wird auf einem hypothetischen Kontinuum von psychischer Gesundheit/ Symptomfreiheit 

(GAF-Wert 100 %) bis schwerer Akutsymptomatik mit aufgehobenem Funktionsniveau (GAF-Wert 0 %) 

eingeschätzt. Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund körperlicher oder umgebungsbedingter Ein-

schränkungen werden mittels der GAF-Skala nicht erhoben, der Wert der GAF-Skala kann daher nur in 

Verbindung mit der Gesamteinschätzung (siehe auch Legende zu 3) zu einer Entscheidung herangezo-

gen werden. 

Für die Verordnung von ambulanter Soziotherapie darf der Wert auf der GAF-Skala nicht höher als 50 

sein. 

 

Einzelfallregelung: Wird ambulante Soziotherapie bei einer Versicherten mit einer Diagnose verordnet, 

die in Legende zu 6) nicht genannt wird, darf der GAF-Wert 40 Punkte nicht überschreiten, damit am-

bulante Soziotherapie gewährt werden kann. Weitere Erläuterungen zu dieser Einzelfallregelung siehe 

Legende zu 13), Legende zu 15) sowie Legende zu 17). 
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Legende zu 6): Liegt eine Diagnose nach § 2 Abs. 4 ST-RL vor? 

Für die Verordnung von ambulanter Soziotherapie muss eine der folgenden Diagnosen aus dem Kapi-

tel F der ICD-10 auf dem Verordnungsvordruck dokumentiert sein (§ 2 Abs. 4 ST-RL):  

- F20 Schizophrenie 

- F21 schizotype Störung 

- F22 anhaltende wahnhafte Störung 

- F24 induzierte wahnhafte Störung 

- F25 schizoaffektive Störung 

- F31.5 gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen ei-

ner bipolaren affektiven Störung 

- F32.3 schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen 

- F33.3 gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen im Rahmen ei-

ner rezidivierenden depressiven Störung 

 

Einzelfallregelung: In definierten Einzelfällen (§ 2 Abs. 5 ST-RL) kann bei Versicherten mit einer psychi-

schen Störung aus dem gesamten Kapitel F der ICD-10 (F00 bis F99) ambulante Soziotherapie verord-

net werden, wenn der GAF-Wert nicht höher als 40 ist und sich aus der Gesamtsituation der Bedarf für 

ambulante Soziotherapie ergibt. Weitere Erläuterungen zu dieser Einzelfallregelung finden sich in Le-

gende zu 13), Legende zu 15) und Legende zu 17).  

Bei Probeverordnungen genügt auch der Verdacht auf Vorliegen einer der oben genannten psychi-

schen Störungen (§ 2 Abs. 4 ST-RL). 

 

 Eine relevante Beeinträchtigung der Aktivitäten (Fähigkeitsstörung), ein Wert auf der GAF-Skala 

von ≤ 50 sowie das Vorliegen einer Diagnose nach § 2 Abs. 4 ST-RL begründen die Indikation für ambu-

lante Soziotherapie. Für einen Anspruch auf Verordnung müssen alle drei Bedingungen erfüllt sein. 

 

Legende zu 8): Sind eine ausreichende Belastbarkeit, Motivation und Kommunikationsfähigkeit so-

wie realistische Nah- und Fernziele aus dem Betreuungsplan ersichtlich?  

Ambulante Soziotherapie soll Versicherten ermöglichen, Leistungen der GKV selbständig in Anspruch 

zu nehmen. Damit ambulante Soziotherapie sinnvoll eingesetzt werden kann, müssen die Versicherten 

über eine für ambulante Soziotherapie ausreichende Belastbarkeit, Motivation und Kommunikations-

fähigkeit verfügen. Bei einem Punktwert der GAF-Skala ≤ 20 liegt eine besonders schwere Beeinträch-

tigung vor. In einem solchen Fall ist nicht davon auszugehen, dass eine ausreichende Belastbarkeit, 

Motivation und Kommunikationsfähigkeit zur Durchführung von ambulanter Soziotherapie gegeben 

sind. Hier sollten alternative Behandlungsmöglichkeiten in Erwägung gezogen werden (bspw. statio-

näre Krankenhausbehandlung, betreutes Wohnen).  
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Die im soziotherapeutischen Betreuungsplan (vgl. auch Legende zu 1) festgelegten Nah- und Fernziele 

müssen an den vorhandenen Fähigkeiten der Versicherten orientiert sein, z. B. Nahziel „Hinführen zur 

psychiatrischen Arztpraxis“, Fernziel „selbständige Tagesplanung mit Initiierung verschiedener Aktivi-

täten und Inanspruchnahme der psychiatrischen Sprechstunde“. Die verordneten und empfohlenen 

Maßnahmen, die zu koordinieren sind, müssen Maßnahmen der GKV sein (psychiatrische Sprech-

stunde, Ergotherapie etc.). Sozialtherapeutische Maßnahmen (Berufsberatung, Stadtbummel, Kinobe-

such) sind keine Leistungen, deren Inanspruchnahme durch ambulante Soziotherapie gesichert oder 

koordiniert werden soll. 

 

Legende zu 10): Wurden im aktuellen Dreijahreszeitraum maximal 30 und insgesamt weniger als 120 

Stunden verordnet? 

Dauer und Frequenz der soziotherapeutischen Behandlung sind abhängig vom individuellen Therapie-

bedarf. Eine einzelne Verordnung darf maximal 30 Therapieeinheiten umfassen.  

Die Anzahl der bereits in Anspruch genommenen Stunden (Therapieeinheiten) ist auf dem Verord-

nungsvordruck (Anlage 2, S. 33) dokumentiert. Gegebenenfalls werden von der Krankenkasse zusätz-

liche Angaben über den Zeitpunkt der bereits in Anspruch genommenen Stunden (Therapieeinheiten) 

benötigt.  

Insgesamt dürfen höchstens bis zu 120 Stunden je Krankheitsfall innerhalb eines Zeitraumes von drei 

Jahren verordnet werden. Unter einem Krankheitsfall ist eine Phase der Behandlungsbedürftigkeit zu 

verstehen. Sie wird durch einen Wechsel der Diagnose nicht unterbrochen. Eine Verlängerung der Be-

handlungsdauer (maximal drei Jahre) und eine Erweiterung des Anspruchsumfangs (maximal 120 Stun-

den) resultieren hieraus somit nicht. Nach Ablauf von drei Jahren beginnt ein neuer Verordnungszeit-

raum und ambulante Soziotherapie kann erneut im Umfang von 120 Stunden beansprucht werden, 

soweit alle übrigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. auch Rechtsprechung). Dies gilt auch, 

wenn dieselbe Erkrankung wie im Dreijahreszeitraum zuvor diagnostiziert wurde.  

Bei einer erneuten Verordnung nach drei Jahren sollte kritisch geprüft werden, warum die Therapie-

ziele während der ersten drei Jahre nicht erreicht werden konnten. Sind die Therapieziele realistisch? 

Sind die Voraussetzungen und Motivation auf Seiten der Versicherten gegeben und ist ambulante So-

ziotherapie wirklich das geeignete Mittel, um die Therapieziele zu erreichen? Ambulante Soziotherapie 

soll grundsätzlich keine lebenslange Begleitung sein. 

Zur Abklärung der Therapiefähigkeit der Versicherten und zur Erstellung des soziotherapeutischen Be-

treuungsplans dürfen bis zu fünf Probestunden verordnet werden. Die Probestunden bedürfen nicht 

der Genehmigung durch die Krankenkasse. Sie werden auf die Erstverordnung angerechnet. Die Ver-

ordnung von Probestunden kann bis zu zweimal pro Jahr erfolgen.  

 

Legende zu 13): Besteht ein GAF-Wert von ≤40? 

Zur Beschreibung der GAF-Skala siehe Legende zu 5).  

Wird ambulante Soziotherapie bei einer Versicherten mit einer Diagnose verordnet, die in Legende zu 

6) nicht genannt wird, darf der GAF-Wert 40 Punkte nicht überschreiten, damit ambulante Soziothe-

rapie gewährt werden kann. Weitere Erläuterungen zu dieser Einzelfallregelung siehe Legende zu 15) 

und Legende zu 17). 



Begutachtungsanleitung ambulante Soziotherapie  – Stand: 14.08.2018, aktualisiert am 05.10.2020 

Seite 20 von 36 

 

Legende zu 15): Liegt eine Diagnose aus dem Bereich F00 bis F99 der ICD-10 vor? 

In definierten Einzelfällen (§ 2 Abs. 5 ST-RL) kann bei einer Versicherten mit einer psychischen Störung 

aus dem gesamten Kapitel F der ICD-10 (F00 bis F99) ambulante Soziotherapie verordnet werden, 

wenn der GAF-Wert nicht höher als 40 ist und sich aus der Gesamtsituation der Bedarf für ambulante 

Soziotherapie ergibt.  

Bei Probeverordnungen genügt auch der Verdacht auf Vorliegen einer der oben genannten psychi-

schen Störungen (§ 2 Abs. 4 STRL). 

Weitere Erläuterungen siehe Legende zu 13) und Legende zu 17). 

 

Legende zu 16): Besteht eine besondere Erforderlichkeit für ambulante Soziotherapie? 

Ambulante Soziotherapie kann im Einzelfall auch bei Vorliegen anderer als der in § 2 Abs. 4 ST-RL ge-

nannten Diagnosen des Kapitel F der ICD-10 indiziert sein.  

Dies setzt neben einem GAF-Wert von ≤ 40 eine besondere Gesamtsituation voraus (§ 2 Abs. 5 ST-RL).  

 

Die Erforderlichkeit begründet sich z. B. in relevanten Komorbiditäten, einer stark eingeschränkten Fä-

higkeit zur Planung, Strukturierung und Umsetzung von Alltagsaufgaben oder in einer stark einge-

schränkten Wegefähigkeit.  

 

Eine Indikation liegt allerdings nur dann vor, wenn so schwere Beeinträchtigungen im Verhalten und 

Erleben vorhanden sind, dass die Versicherte nicht mehr in der Lage ist, notwendige ärztliche/psycho-

therapeutische oder ärztlich/psychotherapeutisch verordnete Behandlung selbständig aufzusuchen/in 

Anspruch zu nehmen. 

 

 Für die Gewährung ambulanter Soziotherapie in den oben genannten Einzelfällen muss die beson-

dere Erforderlichkeit aus den Unterlagen eindeutig hervorgehen.   

 

3 Zusammenarbeit Krankenkasse/MDK 

3.1 Fallbearbeitung und Fallauswahl bei der Krankenkasse 

Die Krankenkassen können im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für ambulante Soziotherapie den 

Medizinischen Dienst der Krankenversicherung mit der Prüfung beauftragen.  

Das Ergebnis der MDK-Begutachtung ist der Krankenkasse nach Eingang des Auftrages unter Berück-

sichtigung des Patientenrechtegesetzes möglichst zeitnah mitzuteilen, da die Krankenkasse die Kosten 

für die von der Vertragsärztin/Vertragspsychotherapeutin verordneten und von der soziotherapeuti-

schen Leistungserbringerin erbrachten Leistungen bis zur Entscheidung über die Genehmigung trägt.  

Folgende Konstellationen sprechen für eine Vorlage beim MDK: 

- Diagnosen, die nicht in § 2 Abs. 4 ST-RL benannt sind 
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- GAF < 20 oder GAF > 40 

- Bisher keine Krankenhausaufenthalte 

- Keine oder geringe Beeinträchtigungen der Aktivitäten in den Bereichen, die in § 2 Abs. 2 ST-

RL benannt sind 

- Behandlungsziel besteht nicht in der selbständigen Inanspruchnahme von ärztlichen/psycho-

therapeutischen und ärztlich/psychotherapeutisch verordneten Leistungen 

- Die zu koordinierenden Maßnahmen sind keine Leistungen der GKV 

- Vorangegangene ambulante Soziotherapie in einem anderen Dreijahreszeitraum 

 

Die Fragestellungen sind durch die Krankenkasse im Auftrag möglichst konkret und unter Beifügung 

sachdienlicher Unterlagen darzustellen.  

Für eine zügige und sachgerechte Begutachtung sind folgende Unterlagen hilfreich: 

- Der Auftrag und die Fragen der Krankenkasse 

- Der Leistungsausdruck/die Leistungsstatistik der Versicherten 

- Die Verordnung von ambulanter Soziotherapie gemäß § 37a SGB V durch die hierfür befugte 

Ärztin/Psychologische Psychotherapeutin 

- Der soziotherapeutische Betreuungsplan gemäß § 37a SGB V durch die Soziotherapeutin 

- Bei Folgeverordnungen die soziotherapeutische Dokumentation  

- Falls stationäre/teilstationäre Behandlungen in den letzten zwei Jahren durchgeführt wurden, 

wird um Anforderung der Klinikberichte durch die Krankenkasse zu Händen des zuständigen 

MDK gebeten (MIMA-Verfahren) 

 

Von der Krankenkasse ist im Vorfeld zu prüfen, ob die verordnende Ärztin/Psychologische Psycho-

therapeutin von der Kassenärztlichen Vereinigung befugt ist, Soziotherapie zu verordnen (vgl. § 4 ST-

RL) und ob ein Vertrag mit der soziotherapeutischen Leistungserbringerin besteht.  

 

3.2 Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) zwischen Krankenkasse und MDK 

Über die Art und Form der Auftragserledigung entscheidet der jeweils ausführende MDK. Es ist ein 

zügiges und ein der Fragestellung angemessenes Verfahren zu wählen. 

Vor Einleitung einer SFB sollte die Krankenkasse eine eindeutige Fragestellung zur Beauftragung des 

MDK haben und die notwendigen Daten/Informationen bereithalten können. 
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4 Gutachten 

Die Auswahl des Produktes gemäß Produktkatalog der MDK-Gemeinschaft und die Auswahl der Gut-

achterin obliegt dem jeweils beauftragten MDK. 

Die Gutachterin des MDK nimmt gezielt zu den im Begutachtungsauftrag genannten Fragen der Kran-

kenkasse Stellung.  

Die sozialmedizinische Empfehlung sollte die Fragen konkret beantworten und somit der Krankenkasse 

eine leistungsrechtliche Entscheidung ermöglichen. 

 

4.1 Gutachten nach Aktenlage  

Neben den im Produktkatalog der MDK-Gemeinschaft genannten Vorgaben sind im Gutachten krank-

heitsbedingte Beeinträchtigungen der Aktivitäten (Fähigkeitsstörungen) und deren Auswirkungen auf 

die Inanspruchnahme ärztlicher/psychotherapeutischer oder ärztlich/psycho-therapeutisch verordne-

ter Leistungen darzustellen. Darüber hinaus muss der Grad der Beeinträchtigung auf der GAF-Skala 

angegeben werden. Alle relevanten Diagnosen werden benannt. 

Die Beurteilung der Notwendigkeit ambulanter Soziotherapie sollte eine zusammenfassende verständ-

liche Darstellung des Ergebnisses des Begutachtungsprozesses beinhalten. Dabei sind die kassenseiti-

gen Fragestellungen konkret und verständlich zu beantworten. 

Gegebenenfalls sind bei einem Hinweis auf andere Maßnahmen als ambulante Soziotherapie entspre-

chende begründende Angaben zu machen. Auch bei Hinweisen auf die Zuständigkeit anderer Sozial-

leistungsträger sind Abgrenzungskriterien anzugeben. 

 

4.2 Gutachten durch persönliche Befunderhebung 

Diese Begutachtungsform stellt aufgrund der spezifischen Problematik der Betroffenen die absolute 

Ausnahme dar. 

 

5 Vorgehen bei Widersprüchen 

Der Widerspruch richtet sich gegen die Entscheidung der Krankenkasse. Ihr obliegt das weitere Ver-

fahren. Sie kann den MDK mit einer sozialmedizinischen Stellungnahme beauftragen. 

Für eine sachgerechte Begutachtung benötigt der MDK den Widerspruch und ggf. neue medizinische 

Unterlagen. 

Sollte ein Widerspruch direkt an den MDK geschickt worden sein, leitet dieser ihn umgehend an die 

zuständige Krankenkasse weiter. 
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6 Ergebnismitteilung  

Grundsätzlich liegt die rechtsverbindliche Benachrichtigung der Versicherten über das Ergebnis einer 

ärztlichen Stellungnahme oder Begutachtung, wenn sie mit einer Leistungsentscheidung verbunden 

ist, im Zuständigkeitsbereich der Krankenkasse. 

Art und Umfang der Ergebnismitteilung sind gesetzlich festgelegt (§ 277 SGB V Mitteilungspflichten). 

Der MDK hat den an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringerinnen und 

der auftraggebenden Krankenkasse das Ergebnis der Begutachtung und der Krankenkasse zusätzlich 

die erforderlichen Angaben über die Begründung des Ergebnisses mitzuteilen. 
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7 Anlagen  

Anlage 1: Soziotherapie-Richtlinie/ST-RL 
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Anlage 2: Verordnung Soziotherapie 
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Anlage 3: Soziotherapeutischer Betreuungsplan 
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Anlage 4: GAF-Skala 
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